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b) Rückseite
Staatsemblem der Deutschen Demokratischen Republik, 
umgeben von der Umschrift „DEUTSCHE DEMOKRA
TISCHE REPUBLIK“, Prägejahr, „5 MARK“. Der 
Buchstabe „A“ als Zeichen der Prägestätte befindet sich 
über dem Staatsemblem.

c) Rand
Glatt, mit vertiefter Inschrift „1839 LEIPZIG—DRES
DEN“.

Die Gedenkmünzen bestehen aus einer Legierung von 
620 Teilen Kupfer, 180 Teilen Nickel und 200 Teilen Zink, 
haben einen Durchmesser von 29 mm und eine Masse von
9.6 g. Sie werden in einer Stückzahl von 500 000 ausgeprägt.

3. Motiv
a) Vorderseite

Semicontainerschiff des Typs „Meridian“ im Hafen. Um
schrift „ÜBERSEEHAFEN ROSTOCK“.

b) Rückseite
Staatsemblem der Deutschen Demokratischen Republik, 
umgeben von der Umschrift „DEUTSCHE DEMOKRA
TISCHE REPUBLIK“, Prägejahr, „5 MARK“. Der 
Buchstabe „A“ als Zeichen der Prägestätte befindet sich 
über dem Staatsemblem.

c) Rand
Glatt, mit vertiefter Inschrift „OSTSEE • EIN MEER 
DES FRIEDENS • “.

Die Gedenkmünzen bestehen aus einer Legierung von 
620 Teilen Kupfer, 180 Teilen Nickel und 200 Teilen Zink, 
haben einen Durchmesser von 29 mm und eine Masse von
9.6 g. Sie werden in einer Stückzahl von 500 000 ausgeprägt.

Diese Anordnung tritt am 18. Februar 1988 in Kraft.

Berlin, den 12. Januar 1988

Der Präsident der Staatsbank 
der Deutschen Demokratischen Republik

K a m i n s k y

§2

Anordnung 
über die Aufhebung einer Rechtsvorschrift 

auf dem Gebiet des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes sowie Brandschutzes

vom 26. Januar 1988

§ 1
Die Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnuhg 6/1 vom 

1. Juli 1966 — Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie Brand
schutz bei Heimarbeit — (GBl. II Nr. 74 S. 474) wird aufge
hoben.

§ 2
Diese Anordnung tritt am 1. März 1988 in Kraft.

Berlin, den 26. Januar 1988

Der Staatssekretär 
für Arbeit und Löhne

B e y r e u t h e r

Hinweis auf Veröffentlichungen im Sonderdruck des Gesetzblattes 
der Deutschen Demokratischen Republik

Sonderdruck Nr. 1306

Anordnung vom 22. Dezember 1987 über den Geheimnisschutz 
Anordnung vom 3. Februar 1988 über Dienstsachen

Dieser Sonderdruck ist über den Zentral-Versand Erfurt, 
Postschließfach 696, Erfurt, 5010, zu beziehen.

Darüber hinaus ist dieser Sonderdruck auch gegen Barzahlung und Selbstabholung 
(kein Versand) in der Buchhandlung für amtliche Dokumente, 

Neustädtische Kirchstraße 15, Berlin, 1080, Telefon: 2 29 22 23, erhältlich.
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